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Schließung der Kindertagesstätten ab 22.03.2021 

 

Landkreis. Die 7-Tagesinzidenz im Landkreis befindet sich mit Stand 17.03.2021 bei 

270,9. 111 Neuinfektionen kamen innerhalb eines Tages dazu. Die Infektionen sind unter 

anderem auf mehrere Ausbrüche in Kindertagesstätten zurückzuführen. Das Landratsamt 

Schwäbisch Hall wird deshalb eine Allgemeinverfügung erlassen. Ab 22.03.2021 bleiben 

die Kitas im Landkreis Schwäbisch Hall geschlossen. Die Allgemeinverfügung wird 

befristet bis zum 02.04.2021 erlassen. Die Notbetreuung wird auch weiterhin angeboten. 

Für die Notbetreuung ist eine Unabkömmlichkeitsbescheinigung des Arbeitgebers 

erforderlich. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, diese nur bei zwingender 

Notwendigkeit in Anspruch zu nehmen.  

 

Im Landkreis wie auch in den Kindertagesstätten wurde vermehrt die hochansteckende 

Virusmutation festgestellt. Tritt eine Mutation auf, kann nach Vorgaben des Landes die 

gesamte Einrichtung geschlossen werden. Für alle betroffenen Erzieher/innen und Kinder 

gilt eine 14-tägige Quarantäneanordnung. Im Landkreis Schwäbisch Hall sind derzeit 35 

Kindertagesstätten betroffen. Diese verteilen sich auf den gesamten Landkreis. 

Insbesondere in den letzten zwei Wochen sind die Infektionen in den Kitas deutlich 

angestiegen. Ca. 400 der Infektionen und Folgefälle sind auf die Ausbrüche in 

Kindertagesstätten zurückzuführen. Der Landkreis ergreift nun weitere Maßnahmen um 

das Infektionsgeschehen im Landkreis einzudämmen.  

 

Der Landkreis Schwäbisch Hall informiert: 
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„Die stetig ansteigende 7-Tagesinzidenz ist besorgniserregend und zwingt uns zu 

drastischen Schritten. In den letzten Wochen sind viele der Infektionszahlen auf 

Ausbrüche in Kindertageseinrichtungen zurückzuführen. In diesem Bewusstsein ergreifen 

wir nun die entsprechenden Maßnahmen. Ich verstehe, dass die Kita Schließungen für die 

Familien eine hohe Belastung darstellen, trotzdem sind diese unerlässlich“, erläutert 

Landrat Gerhard Bauer. 

 

Die ausführliche Allgemeinverfügung ist auf der Homepage des Landkreises unter 

„Öffentliche Bekanntmachungen“ zu finden.  

 

 


